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Berufung des Parlamentes.
Die Berufung des Parlamentes mutz 40 Tage vor seiner Er¬

öffnung erfolgen.
Zum Parlamente müssen geladen werden und erscheinen aus

Grund ihres Lehnsgutes alle Erzbischöfe. Bischöfe, Äbte. Priore und
andere höhere Geistliche, welche eine Grafschaft ober Baronie inne¬
haben: die nieberert Geistlichen aber nur bann, wenn sie zum Rate
bes Königs gehören ober wenn ihre Gegenwart für bas Parlament
als nützlich unb notwenbig erachtet wirb . .. 2n biesen Fällen pflegt
ihnen ber König ein Hanbschreiben zu schicken mit ber Bitte, im
Parlamente zu erscheinen . . .

Von den Laien.

Ferner müssen geladen werden und erscheinen alle Grafen, Barone
unb ihresgleichen, b. h. jene, welche Länbereien unb Einkünfte im
Werte einer Grafschaft ober vollen Baronie haben . . .

Von ben Hafenbaronen.
Ferner ist ber König gehalten, sein Schreiben bem Kommanbanten

der fünf Häfen zu senben, batz jeber Hafen zu seiner Vertretung je
zwei geeignete unb erfahrene Barone wähle unb ins Parlament ent-
senbe . . .

Von bem nieberert Abel.

Ferner pflegte ber König seine Hanbschreiben zu senben allen
Grafschaftsrichtern Englands, sie sollten in ihrer Grafschaft je zwei
geeignete, ehrenwerte und erfahrene Ritter als Parlamentsmitglieder
wählen lassen . . .

Von den Bürgern (ber Stäb te).
In gleicher Weise erhielten ber Bürgermeister unb bie Unterrichter

Lonbons. Yorks unb anberer Stäbte ben Auftrag, für bie Gemeinheit
ihrer Stabt je zwei geeignete, ehrenwerte unb erfahrene Bürger ins
Parlament zu wählen . . .

Von ben Bürgern (ber Marktflecken).
Ebenso erhielten biesen Auftrag bie Amtmänner unb rechtschaffenen

Männer ber Marktflecken, aus ihrer Mitte unb für sich je zwei ge¬
eignete, ehrenvolle unb erfahrene Bürger ins Parlament zu wählen . . .

Von ben Stänben ber Pairs.
Der König ist bas Haupt, ber Anfang unb bas Enbe bes Parla¬

mentes, unb baher hat er keinen seinesgleichen in seinem Stanb, unb
so besteht ber erste Stanb aus bem Könige allein. Der zweite Stanb


